
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1956/4/15 6Os526/57,
4Os242/35, 9Os293/62, 11Os275/63,

11Os155/66, 10Os145/67,
10Os117/67, 9O

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.04.1956

Norm

StGB §99 B

Rechtssatz

Zur Herstellung des Tatbestands genügt eine Behinderung der Bewegungsfreiheit, die dem Täter und dem Betro4enen

zum Bewußtsein kommt und vom Betroffenen als Freiheitsbeschränkung empfunden wird.
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Beisatz: Bewußt und billigende Inkaufnahme des Täters genügt. (T1)
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Vgl auch; Beisatz: Eine mit einer sexuell motivierten Belästigung verbundene Bewegungseinschränkung in der

Dauer von wenigen Minuten kann aber nach Lage des Falles schon lang genug sein, um den Täter und dem Opfer

die darin gelegene Freiheitsentziehung bewußt zu machen und den Tatbestand herzustellen (so schon 10 Os

119/74). (T3)
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